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Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zur fakultativen Verwendung.  

Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

Besondere Bedingungen  
für die Übergangsleistung  

(BB Übergangsleistung 2020) 

Musterbedingungen des GDV
Stand: 21.06.2021 

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die zusätzlich zu Ziffer 2 AUB 2020 
eine Übergangsleistung vorsieht. 

Ergänzend zu Ziffer 2 der der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 
2020gilt: 

1 Voraussetzungen für die Leistung  

1.1. Die versicherte Person ist unfallbedingt  

 im beruflichen oder außerberuflichen Bereich 
 ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 
 zu mindestens 50 Prozent in ihrer normalen körperlichen oder geistigen Leistungsfä-

higkeit beeinträchtigt. 

Die Beeinträchtigung dauert, vom Unfalltag an gerechnet, ununterbrochen mehr als 6 
Monate an. 

1.2 Sie müssen die Beeinträchtigung innerhalb von 7 Monaten nach dem Unfall bei uns durch 
ein ärztliches Attest geltend machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie 
von einer Beeinträchtigung von mehr als 6 Monaten ausgehen. 

Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist ver-
säumt haben. 

Beispiel: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren 
deshalb nicht in der Lage, mit uns Kontakt aufzunehmen. 

2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Übergangsleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.


